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Landwirtschaft, 
Tierschutz & 
ländlicher Raum

Die Bundesregierung bekennt sich zur 
Bedeutung der heimischen Land- und 
Forstwirtschaft und der bäuerlichen 
Familienbetriebe. Unsere Bäuerinnen 
und Bauern versorgen uns täglich mit 
hochqualitativen, leistbaren und regionalen 
Lebensmitteln und erhalten mit ihrer 
Arbeit unsere einzigartige Kulturlandschaft 
und vielfältigen Lebensräume. Sie 
leisten Enormes in der Bereitstellung 
von erneuerbaren Rohstoffen, dem 
Erhalt der natürlichen Ressourcen und 
der Artenvielfalt sowie dem Schutz des 
Bodens und der Wasserqualität. Diese 
gesellschaftlich anerkannten Leistungen 
der Bäuerinnen und Bauern sind auch in 
Zukunft ein wesentlicher Beitrag im Kampf 
gegen den Klimawandel.

Die österreichische Landwirtschaft ist 
kleinstrukturiert und auf höchste Qualität 
ausgerichtet – Agrarfabriken sind für 
uns keine Alternative. Unser Fokus liegt 
darauf, Österreich als Vorzeigemodell in 
Europa weiter zu stärken. Übergeordnetes 
Ziel ist dabei die Versorgung mit 
hochwertigen Lebensmitteln, der Erhalt 
einer multifunktionalen, nachhaltigen, 
wettbewerbsfähigen und flächendeckenden 
Land- und Forstwirtschaft sowie ein 
hoher Selbstversorgungsgrad. Der Erhalt 
unserer Wälder und die Unterstützung 
der Forstwirtschaft bei der nachhaltigen 
Bewirtschaftung sind ein zentrales 
Anliegen. 

Die vielfältigen bäuerlichen 
Familienbetriebe, ob im Voll-, Zu- 
und Nebenerwerb, ob Ackerbau oder 
Viehhaltung, ob konventionell oder 
biologisch, ob in Gunstlagen oder im Berg- 
und benachteiligten Gebiet, leisten einen 
wesentlichen Beitrag dazu. Die Bäuerinnen 
und Bauern brauchen dafür aber auch ein 
faires, existenzsicherndes Einkommen 
sowie faire Preise für ihre hochwertigen 
Produkte. Durch weitere Entlastungsschritte 
im Bereich Steuern, der Direktvermarktung 
sowie der bäuerlichen Sozialversicherung 
unterstützt die Bundesregierung den 
Fortbestand und die Weiterentwicklung 
der bäuerlichen Betriebe. 
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Nur eine ausreichend dotierte Gemeinsame 
Agrarpolitik kann die notwendigen Rahmen-
bedingungen für eine nachhaltige und 
umweltgerechte Bewirtschaftung schaffen. 
Die Sicherstellung dieser GAP-Mittel für 
Österreich im Mehrjährigen Finanzrahmen  
2021 - 2027 der EU ist daher Grundvorausset-
zung für die Absicherung einer bäuerlichen 
Landwirtschaft und ökosozialen Agrarpolitik. 
Eine ergebnisorientierte österreichische 
GAP-Strategie setzt auf den weiteren Ausbau 
umweltgerechter Bewirtschaftungsmethoden 
und des biologischen Landbaus, sichert die 
österreichische Berglandwirtschaft durch eine 
ausreichende Dotierung der Ausgleichszulage 
und unterstützt die Zusammenarbeit aller 
Akteurinnen und Akteure zur Erhaltung 
vitaler ländlicher Regionen. So leistet die 
Landwirtschaft einen Beitrag zur Erreichung 
der Pariser Klimaziele.

Österreich zählt im internationalen Vergleich 
zu jenen Ländern mit den höchsten Tierschutz- 
und Lebensmittelstandards und hat sich 
dadurch zu einem Feinkostladen in Europa 
entwickelt. Der Umstieg auf mehr Tierschutz 
soll für alle Betriebsgrößen erleichtert werden. 
Die gentechnikfreie Lebensmittelproduktion 
steht genauso im Mittelpunkt wie die 
Stärkung regionaler und saisonaler Produkte 
und der Ausbau durchgängiger Qualitäts- 
und Herkunftssysteme – im Interesse der 
Konsumentinnen und Konsumenten und 
einer vitalen und zukunftsfähigen Land-
wirtschaft. 

•  Evaluierung, Absicherung und Verbesserung des 
Systems der Einheitswerte

•  Stärkung der bäuerlichen Vermarktung

o  Evaluierung der Urprodukteliste und ggf. Über-
arbeitung

o  Absenkung der AMA-Gütesiegel-Lizenzge-
bühren (kleine Betriebe, DV-Betriebe)

o  Angepasste Hygieneauflagen und Kontrollvor-
schriften (Untersuchungsgebühren) für Klein-
betriebe (Schlachtung, Lagerung, Weiterverar-
beitung)

o  Neue Formen der Landwirtschaft unterstützen 
(Food-Coops, Community Supported Agricul-
ture) 

•  Soziale Situation in der Landwirtschaft verbessern

o  Datenerhebung zu Berufskrankheiten in der 
Landwirtschaft

o  Soziale Absicherung der bäuerlichen Familien-
betriebe durch die Beibehaltung berufsspe-
zifischer Leistungen, One-Stop-Shop in der 
SV und die Gewährleistung der gesetzlichen 
Grundlagen des Beitrags- und Versicherungs-
rechts (pauschales System bzw. Option für die 
steuerrechtliche Aufzeichnung)

o  Senkung des Anrechnungsprozentsatzes beim 
fiktiven Ausgedinge von 13% auf 10%, Ab-
schaffung des Solidaritätsbeitrags für Pensio-
nistinnen und Pensionisten (0,5% der Pensions-
leistung)

o  Angleichung der KV-Mindestbeitragsgrundla-
ge im pauschalen System und in der Option 
an die Mindestbeitragsgrundlage nach dem 
GSVG und Entfall des 3%-Zuschlages für Op-
tionsbetriebe 

o  Erhöhung der PV-Beitragsgrundlage für haupt-
beruflich tätige Kinder bis 27 Jahre

•  Weitere Entlastungen bei Steuern und Abgaben 
umsetzen

o  Entlastung von Klein- und Mittelbetrieben 
in der SV – Abfederung der stark gestie-
genen Belastung. Gemeinsame Evaluierung 
der Versicherungswerte nach dem BSVG 
im Verhältnis zur tatsächlichen Einkom-
mensentwicklung anhand der Ergebnisse 
des Grünen Berichts

o  Anhebung der Umsatzgrenze für landwirt-
schaftliche Nebentätigkeiten auf 40.000 € und 
zukünftige Valorisierung

o  Einführung einer steuerlichen Risikoaus-
gleichsmaßnahme zur besseren Absiche-
rung der Landwirtinnen und Landwirte ge-
gen Preis- und Ertragsschwankungen 

o  Beibehaltung und rechtliche Sicherstellung 
des Einheitswertsystems sowie Streichung der 
Einheitswertgrenze für die Buchführungspflicht 
und Anhebung der Umsatzgrenze für die Buch-
führungspflicht auf 700.000 € 

o  Weitere Ausweitung und Stärkung des Versi-
cherungsschutzes für Risiken und Schäden in 
der Land- und Forstwirtschaft 

Existenz der bäuerlichen  
Landwirtschaft absichern
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o  Streichung der Bagatellsteuer „Schaumwein-
steuer“

•  Bestehende Jahreskontingente für Saisonniers für 
die Landwirtschaft sollen bedarfsgerecht ange-
passt werden, unter Einhaltung aller arbeitsrecht-
lichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen

•  Schaffung von land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeitgeberzusammenschlüssen, um Synergien 
(beispielsweise gemeinsame Beschäftigung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) bestmöglich 
zu nutzen. 

•  Verstärkter Absatz heimischer Lebensmittel im 
In- und Ausland durch konsequente Weiterver-
folgung der österreichischen Lebensmittel- und 
Qualitätsstrategie

o  Aktive Kommunikation der hohen Qualität und 
Produktionsstandards österreichischer Lebens-
mittel

o  Etablierung einer national und international 
einheitlichen Positionierungs- und Kommuni-
kationsstrategie entlang der vereinbarten Ziele

o  Sicherstellung der Versorgung mit hochquali-
tativen, leistbaren sowie regionalen Lebensmit-
teln und Anreize für erhöhte Verfügbarkeit von 
Produkten mit negativer Versorgungsbilanz

o  Förderung von Exportinitiativen im Bereich der 
Vermarktung österreichischer Lebensmittel mit 
Schwerpunkt Europa

o  Umsetzung der Strategie Kulinarik Österreich 
und Weiterentwicklung unter Einbindung von 
regionalen Initiativen 

- Österreich als die wichtigste Kulinarik-Destina-
tion Europas positionieren

- Sicherstellung der Finanzierung des Netzwerk 
Kulinarik als zentrale Vernetzungs- und Maß-
nahmenstelle

o  Rasche Umsetzung der EU-Richtlinie über un-
lautere Geschäftspraktiken (UTP-EU RL)

o  Etablierung einer Mediations- und Schlich-
tungsstelle zur Absicherung des fairen Wettbe-
werbs im Rahmen der UTP-EU RL

o  Bildung von Branchenverbänden zur Stärkung 
der bäuerlichen Wertschöpfungsstruktur aktiv 
forcieren

•  Verbesserung der Kennzeichnung von Lebens-
mitteln 

o  Umsetzung eines durchgängigen freiwilligen 
Qualitäts- und Herkunftssicherungssystems für 
Direktvermarktungsbetriebe, Manufakturen 
und Gastronomie

o  Verstärkte Nutzung des EU-Herkunftsschut-
zes (ggA, gU, gtS) sowie der Qualitätsangabe 
„Bergerzeugnis“

o  Überarbeitung des österreichischen Patentge-
setzes zur Umsetzung des EU-Herkunftsschut-
zes in österreichisches Recht 

o  Regionale Herkunft der Lebensmittel als Qua-
litätskriterium in der Gastronomie verstärken 
sowie Initiative zur stärkeren Verbreitung der 
Herkunftskennzeichnung 

o  Verpflichtende Herkunftskennzeichnung der 
Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in der Ge-
meinschaftsverpflegung (öffentlich und privat) 
und in verarbeiteten Lebensmitteln ab 2021

•  Mehr Bewusstsein für Lebensmittel und  
Ernährung schaffen

o  Bessere Verankerung von Lebensmittel-
kompetenz und Verbraucherbildung in 
der Lehrerausbildung 

o  Einführung eines Schulversuchs mit dem 
Schulfach Lebensmittelkompetenz und 
Verbraucherbildung 

•  Gemeinsame Weiterentwicklung des AMA- 
Gütesiegels

o  Maßnahmen setzen, damit es zu ei-
nem verstärkten Absatz von GVO-freien 
AMA-Gütesiegel-Produkten in allen Tier-
haltungssparten kommt, um die Produkti-
on anzukurbeln 

o  Weiterentwicklung des AMA-Gütesiegels, 
um die Gentechnikfreiheit zu forcieren mit 
dem Ziel des Einsatzes von gentechnik-
freiem europäischem Soja 

o  Ziel ist der Ausstieg aus nicht GVO-frei-
en Futtermitteln im Rahmen einer markt- 
basierten Entwicklung

o  Sicherstellung der Transparenz bezüglich  
Wertschöpfung und Abgeltung der Mehr-
kosten für die GVO-freie Fütterung in den 
relevanten Materiengesetzen 

o  Weiterentwicklung der Tierwohlkriterien beim 
AMA-Gütesiegel (auch in Basis-Anforderun-
gen, Auslauf, Platzangebot)

•  Erarbeitung einer nationalen Eiweißstrategie 

o  Einrichtung einer Arbeitsgruppe mit Einbin-
dung aller relevanten Stakeholder unter Feder-
führung des Landwirtschaftsministeriums in der 
AGES 

o  Ausbau der standortgerechten Sorten- 
züchtung im Bereich der Leguminosen 

o  Einsatz von heimischen und europäischen  
Eiweißfuttermitteln in der österreichischen  
Futtermittelwirtschaft 

o  Stärkung von Initiativen wie Donau-Soja und 
heimische Saatzuchtunternehmen 

•  Aktionsprogramm für den schrittweisen 
Aus stieg aus Gentechnik-Futtermitteln im 
Rahmen der österreichischen Eiweißstrategie

o  Klimaschutzpartnerschaft mit dem österreichi-
schen Handel: Regalflächenanteil für österrei-
chische Produkte wird zumindest beibehalten.

o  Regionale Kreisläufe, Verarbeiter und Bran-
chenlösungen werden unterstützt.

o  Unterstützung des Umstiegs auf heimische und 
europäische Eiweißquellen für Futtermittel

o  „Gentechnikfrei aus Europa“ im Rahmen 
der europäischen Eiweißstrategie

Gute Lebensmittel für alle und Trans- 
parenz für Bürgerinnen und Bürger
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•  Prüfung der ausreichenden Verankerung der 
Gentechnikfreiheit im Sinne der Rechtssicherheit

•  Gentechnikfrei-Labels unterstützen

•  Position zu Neuer Gentechnik – neue Gentech-
nik-Verfahren unterliegen den bestehenden ge-
setzlichen Bestimmungen für Gentechnik (wie 
z.B. Kennzeichnungspflicht), Forschungstätigkeit 
zum Nachweis unterstützen

•  Überarbeitung des europäischen Patentüberein-
kommens im Hinblick auf das Verbot der Paten-
tierung von Leben; Zugang zum Saatgut sowie 
die Sortenvielfalt müssen erhalten bleiben

•  Strategie gegen Antibiotika-resistente Keime

•  Weiterentwicklung des Tiergesundheitsdienstes 
(z.B. Anreize schaffen, den Antibiotika-Einsatz zu 
reduzieren)

•  Sicherstellung der notwendigen strukturellen Vo-
raussetzung für ein Krisenmanagement im Tier-
seuchenfall 

•  Nationale Palmölreduktionsstrategie und Kenn-
zeichnung von palmölhaltigen Produkten

•  Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutz 

o  Weiterentwicklung im Hinblick auf Pestizidre-
duktionsziele 

o  Fortführung der Finanzierung von Beratung 
und Alternativen

o  Unterstützung durch ÖPUL-Maßnahmen

o  Aufstockung des Forschungsbudgets für alter-
native Pflanzenschutzmaßnahmen

•  Prüfung der Einführung einer Nährstoff- und  
Düngemanagementdatenbank 

•  Evaluierung der AMA-Marketing

•  LKÖ als Körperschaft öffentlichen Rechts 

•  Zur bestmöglichen Umsetzung der GAP in 
Österreich enthalten die Beraterverträge mit 
Landwirtschaftskammern und AMA transpa-
rente und evaluierbare Leistungspakete für 
die GAP-Abwicklung und Maßnahmen für 
Klima und Umweltschutz 

•  Bessere Dotierung der AGES mit dem Ziel: 

o  Entwicklung und Forschung für alternative 
Pflanzenschutz- und Bodenschutzhilfsstoffe für 
agrarökologische Anwendungen

o  Risikoforschung über negative Auswirkungen 
von Pestiziden und deren Metaboliten sowie 
Auswirkung auf Biodiversität

•  Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) als Basis für 
unsere bäuerlichen Familienbetriebe 

•  Ökosoziale Agrarpolitik und österreichischer Weg 
der regionalen, nachhaltigen und qualitätsorien-
tierten Produktionsweisen mit dem Schwerpunkt 
der Ländlichen Entwicklung, wie die biologische 
Landwirtschaft und die Maßnahmen des Ag-
rarumweltprogramms, sichern unsere Lebens-
grundlage für die Zukunft.

•  Sicherstellung der GAP-Mittel für Österreich im 
mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2021 bis 
2027 mindestens auf dem bisherigen Niveau, ins-
besondere für die Ländliche Entwicklung sowie 
nationaler Ausgleich im Falle einer Kürzung von 
EU-Mitteln 

•  Ausfinanzierung der derzeitigen GAP auf dem 
bisherigen Niveau in den Übergangsjahren (2021 
und 2022) bzw. gemeinsame Vorgangsweise für 
allfällige inhaltliche Änderungen und Anpassun-
gen

•  Positionierung Österreichs im Rat bei GAP- Ver-
handlungen: öffentliches Geld für öffentliche Leis-
tungen

o  Verpflichtender Umwelt/Klimabeitrag von 40% 
der GAP-Mittel

•  Positionierung zu Capping und Degression 
auf europäischer Ebene zu den kommenden 
GAP-Verhandlungen: Bekenntnis zu einer ein-
heitlichen Obergrenze (maximal 100.000 EUR) auf 
europäischer Ebene im Sinne eines degressiven 
Modells (ab 60.000 EUR)

•  Evaluierung und Verankerung der GAP-Strategie 
im bestehenden gesetzlichen Rahmen:

o  Punktation der strategischen Ausrichtung

o  Zielformulierung hinsichtlich der geplanten 
Marktordnungsmaßnahmen

o  Ziele und Grundsätze der Ländlichen Entwick-
lung verankern

o  Praxis- und ergebnisorientierte wissenschaftli-
che Begleitung

•  Agrarumweltprogramm (ÖPUL= Agrarumwelt, 
Bio, Naturschutz, Tierwohl) 

o  Positionierung des Agrarumweltprogramms 
mit ÖPUL, Bio, Naturschutz und Tierwohl als 
Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele, 
wobei insbesondere dem Biolandbau eine we-
sentliche Bedeutung zukommt 

 

Landwirtschaftliche Institutionen  
und Strukturen

Sicherstellung einer wettbewerbsfähigen, 
multifunktionalen und flächendeckenden 
österreichischen Land- und Forstwirt-
schaft auf der Basis bäuerlicher Familien
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o  Bekenntnis zu folgenden Zielen: Erhalt und 
Ausbau der Wasserqualität (Unterstützung im 
vorbeugenden Grundwasserschutz), Verbesse-
rung der Luftqualität in Hinblick auf Feinstaub, 
Ammoniak etc., Vermeidung von Bodene-
rosion, Humusaufbau,  nachhaltige Forstbe-
wirtschaftung, Erhalt nicht produktiver Land-
schaftselemente oder Landschaftsbereiche zur 
Verbesserung der Biodiversität, Erhalt der Bo-
denfruchtbarkeit, Reduktion und nachhaltiges, 
effizientes und optimiertes Dünge- und Schäd-
lingsbekämpfungsmanagement 

o  Verstärkung der (finanziellen) Anreizkompo-
nente für Landwirtinnen und Landwirte (bei der 
Maßnahmenkalkulation) aufgrund des hohen 
gesellschaftlichen Mehrwerts des Programms 
(z.B. Schutz der Biodiversität) für die Umwelt 
sowie zusätzliche finanzielle Abgeltung von Kli-
mamaßnahmen 

o  Zusätzliche nationale Mittel zur Reduktion von 
Ammoniakemissionen zur Umsetzung des 
Luftreinhalteprogramms

•  Ausgleichszulage (Bergbauernförderung): Weiter-
führung und positive Weiterentwicklung der Aus-
gleichszulage für Bergbäuerinnen und -bauern 
als einfache Maßnahme zur gezielten Abgeltung 
betriebsindividueller und klimatischer Erschwer-
nisse sowie Berücksichtigung der Tierhaltung

•  Erarbeitung neuer Perspektiven für unter-
schiedliche und innovative Formen der 
Landwirtschaftsbetriebe, der bäuerlichen 
Familienbetriebe und landwirtschaftlichen  
Bewirtschaftung

•  Ausbau der Qualitäts-, Spezialitäten- und Ni-
schenprodukte im Programm für die Ländliche 
Entwicklung (Investitions- und Innovationspro-
gramm), mit besonderer Berücksichtigung 
von Bereichen, in denen der nationale Selbst-
versorgungsgrad nicht erreicht ist 

•  LEADER als geeignetes Instrument zur Stärkung 
der Wertschöpfung im Ländlichen Raum fortfüh-
ren

•  Erarbeitung und Umsetzung eines Junglandwir-
te-Pakets in der GAP 2020+ und Sicherstellung 
der Förderungen für die Junglandwirtinnen und 
Junglandwirte analog der bisherigen Ausgestal-
tung

•  Flächendeckende und kostengünstige Bera-
tungs- und Serviceleistungen sicherstellen 

•  Entbürokratisierung vorantreiben durch Erleichte-
rungen bei Mehrfachanträgen, bei der Existenz-
gründungsbeihilfe und der Investitionsförderung 
sowie stabile Flächenfeststellung zur Erhöhung 
der Rechtssicherheit 

•  Unter Berücksichtigung der Vorrangstellung der 
Trinkwasserversorgung den Aufbau von land-
wirtschaftlichen Bewässerungssystemen für eine 
nachhaltige und effiziente Bewirtschaftung er-
möglichen, unter Beachtung der Erhaltung ei-
nes guten Zustandes der damit verbundenen  
Wasserkörper

•  Umsetzung der GAP auf nationaler Ebene

o  Weiterführung der Prüfung von GAP-Maßnah-
men auf Klimatauglichkeit sowie Umweltfol-
genabschätzung

o  Ausschöpfen der Möglichkeiten zur ökono-
mischen und ökologischen Treffsicherheit der 
GAP-Maßnahmen in Hinblick auf den Erhalt 
der regionstypischen agrarischen Strukturen

o  Bodengebundene Tierhaltung unter Einhal-
tung des Aktionsprogramms Nitrat verankern

o  Ökologische, klimagerechte und Tierwohl-Kri-
terien für Investitionsförderungen im Rahmen 
der Ländlichen Entwicklung forcieren, z.B. 
Förderungen primär für Investitionen, die der 
Marktentwicklung und den gesellschaftlichen 
Anforderungen entsprechen, wie Tierwohlge-
rechter Stallbau 

o  Keine Einführung von Zuzahlungen zu Risiko-
versicherungsprämien (insbesondere Einkom-
mensversicherung) im Rahmen der GAP

o  Die Bedeckung von allenfalls seitens der Eu-
ropäischen Kommission vorgenommenen Fi-
nanzkorrekturen in der GAP erfolgt im Rahmen 
des Budgetvollzugs durch zusätzlich zur Verfü-
gung gestellte Mittel

•  Den Biolandbau im GAP-Strategieplan 
verankern

o  Kontinuierlicher Ausbau der biologischen 
Landwirtschaft im GAP-Strategieplan bis 2027

o  Kontinuierlichen Einstieg in die Bio-Förderung 
ermöglichen

o  Praxistaugliche Umsetzung der EU-Bio- 
Regelungen 

•  Ambitionierte Weiterentwicklung des 
Bio-Aktionsplans

•  Positionierung der biologischen und nach-
haltigen Wirtschaftsweise als strategisches 
Element zur Erreichung der umwelt- und 
klimapolitischen Ziele in der Landwirtschaft 

•  Vorreiterrolle Österreichs in der biologischen 
Wirtschaftsweise in Europa weiter ausbauen 

•  Fortführung der direkten und indirekten 
Umwelt- und Bio-Förderungen im Pro-
gramm für die Ländliche Entwicklung (inkl. 

LE-Projektmaßnahmen wie Bildung und 
Beratung, Informations- und Absatzförde-
rungen, Investitionsförderungen)

•  Unterstützung und Zusammenarbeit mit den 
Bio-Verbänden 

•  Förderung der Züchtung von samenfestem 
Bio-Saatgut

•  Netzwerk Bioregionen innerhalb des Netzwerks 
Kulinarik aufbauen 

•  Prüfung der rechtlichen Umsetzung einer 
einheitlichen Bio-Zertifizierung für die Au-
ßer-Haus-Verpflegung auf Basis der Vorschläge 
des Biobeirats

•  Forschungsoffensive in Richtung Bio- und kli-
mataugliche Landwirtschaft (zweckgebundene 
Mittel)

•  Bildung und Beratung für Bio ausbauen

Den Biolandbau stärken
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•  Eigenständiges land- und forstwirtschaftliches Bil-
dungs- und Forschungssystem wie Fachschulen, 
höhere Schulen bis hin zum hochschulischen An-
gebot (z.B. Hochschule für Agrar- und Umweltpä-
dagogik oder neue Agrar-Fachhochschule) nach-
haltig absichern

o  Förderung der optimalen Vernetzung zwischen 
Bildung, Wissenschaft und Praxis, um zukünfti-
ge Herausforderungen zu bewältigen

•  Attraktivierung des land- und forstwirtschaftlichen 
Bildungs- und Forschungssystems sowie der 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

•  Positionierung der Schulen und der Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik als „Role Mo-
del“ nachhaltiger Bildungseinrichtungen (Einsatz 
von PV-Anlagen, E-Mobilität, regionale Versor-
gung der Kantinen, Schulbau mit klimaaktiv-Krite-
rien, Umweltzeichenschulen etc.)

•  Stärkung des Bio-Ausbildung auf allen Ausbil-
dungsebenen (HBLA, HLA, FH etc.)

•  Verteidigung der hohen europäischen Sozial- und 
Umweltstandards in internationalen Handelsab-
kommen (Agrarhandel)

o  Vertragliche Verankerung unserer hohen Quali-
täts- und Produktstandards in den Handelsab-
kommen der Europäischen Union zum Schutz 
der Konsumentinnen und Konsumenten sowie 
der besonderen Berücksichtigung von sensib-
len Produkten im Interesse der österreichischen 
Landwirtschaft 

o  Positionierung Österreichs im Rat, bei bilatera-
len Handelsabkommen zwischen der EU und 
Drittstaaten künftig europäische Produktions-
standards als Bedingung für Lebensmittelim-
porte in die EU durchzusetzen (Tierwohl, Raub-
bau an der Natur, Pestizide und Zusatzstoffe, 
Hygiene)

o  Nein zu Mercosur

•  Strengere EU-Kontrollen bei Importen aus Dritt-
staaten

•  Einsatz für ein gentechnikfreies Europa im Anbau 
auf europäischer Ebene

•  Evaluierung bestehender Strukturen im Bereich 
Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit und Ex-
portfragen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern zu verbessern

•  Tierschutz in der Landwirtschaft forcieren 

o  Ziel: Langfristig flächendeckende Einführung 
besonders tierfreundlicher Haltungsformen, 
wie Stallhaltung mit Einstreu, freie Abferkelsys-
teme, Auslauf und Freibereich, im Einklang mit 
den Entwicklungen auf dem Markt

o  Zusätzliche finanzielle Anreize für die Umstel-
lung auf moderne und besonders artgerechte 
Tierhaltungssysteme mit beispielsweise gerin-
gerer Besatzdichte, getrennten Funktionsbe-
reichen, Kühlung, Phasenfütterung etc. 

o  Forschung und Entwicklung von Alternativen 
zum bisherigen Standard der Ferkelkastration 
mit dem Ziel, die derzeitige Praxis in Zukunft 
abzulösen

o  Forcierung der Haltung von Zweinutzungsras-
sen bei Geflügel und Rind 

o  Verbot des Schredderns von lebendigen Küken

o  Regulierung der Haltung von Wachteln 

o  Einsatz für auf Wissenschaft basierenden  
Tierschutz-Mindeststandards   für die Puten-
mast auf EU-Ebene

•  Offensive zur Verbesserung des Tierwohls bei 
Tiertransporten 

o  Initiative zur gemeinsamen Weiterentwicklung 
der Tiertransportstandards sowie Überprüfung 
der Einhaltung der Standards (z.B. Aufenthalts-
orte in Drittstaaten, Einhaltung O.I.E.-Tier-
schutzbestimmungen in Zieldrittstaaten) auf 
europäischer Ebene

o  Einschränkung der europaweiten Tiertrans-
portzeiten und Umsetzung europäischer Stan-
dards bis zum Zielbetrieb

o  Initiative zur Reduktion von Tiertransporten in 
Drittstaaten

o  Verbot von Schlachttiertransporten in 
Drittstaaten

o  Initiative zur Reduktion des Langstre-
ckentransports von Wiederkäuern unter 
8 Wochen – Schaffung einer freiwilligen 
Branchenvereinbarung

o  Verstärkte, risikobasierte Kontrolldichte bei 
Langstrecken-Transporten und Ausbildung der 
Amtsorgane für Tiertransporte

o  Regionale und mobile Schlachthöfe und Wei-
deschlachtung fördern und ermöglichen, um 
die Anzahl von Tiertransporten zu reduzieren

•  Kompetenzen des amtlichen Tierschutzes im 
Heimtier-Bereich stärken (z.B. Kontrolle des Ver-
bots von Qualzucht etc.)

•  Maßnahmen prüfen für die bessere Handhabe 
gegen animal hoarding und für die Entbürokrati-
sierung bei der Weitergabe von Heimtieren 

•  Pflanzenschutz und Pflanzenproduktion

o  Zulassungen und Wiedergenehmigungen 
von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auf 
EU-Ebene sollen weiterhin auf Grund-
lage fundierter wissenschaftlicher Studien 
stattfinden.

o  Um im europäischen Binnenmarkt Verzer-
rungen möglichst hintanzustellen, werden 
nationale Bestimmungen zu Pflanzen-
schutzmitteleinsatz unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten einer biodiversitätsför-
dernden Bewirtschaftung im Einklang mit 
der EU-Gesetzgebung erlassen.

o  Regionale Züchtung und Saatgutproduk-
tion zur Reduktion des Pflanzenschutzmit-
tel-Einsatzes und zur Stärkung der Wert-
schöpfung der Betriebe vorantreiben

•  Bürokratieabbau und Effektivität im Bereich  
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

o  Mehrgleisigkeiten bei Kontrollen vermei-
den und Entwicklung eines Kontroll-Infor-
mationssystems vom Betriebsmittel bis 
zum Lebensmittel

o  Effektive Zusammenarbeit der zuständigen  
Behörden stärken

Land- und forstwirtschaftliche Bildung 
und Bildungseinrichtungen stärken  

Die hohen Tierschutz- und Lebensmit-
telstandards schützen



Seite 161 Seite 162

Regierungsprogramm 2020 – 2024 Regierungsprogramm 2020 – 2024

Fahne Österreich Fahne Österreich

•  Ausarbeitung und Umsetzung einer Digitalisie-
rungsstrategie in der Landwirtschaft im Einklang 
mit den Zielen der GAP-Strategie

•  Finanzielle Unterstützung zur Forcierung der Di-
gitalisierung, von zukunftsorientierten automati-
onsunterstützten Methoden und des Datenma-
nagements in der österreichischen Land- und 
Forstwirtschaft

•  Rechtliche Absicherung der Nutzung von Farm-
management- und Informationssystemen in der 
Land- und Forstwirtschaft (z.B. Datenkompatibili-
tät und Datenportabilität)

•  Voraussetzung für Precision Farming schaffen, 
um umwelt- und tiergerechte Bewirtschaftungs-
methoden zu unterstützen: kostenfreie Bereitstel-
lung von (Geo-)Daten für die Land- und Forstwirt-
schaft (z.B. RTK-Signal), Daten im Eigentum der 
Betriebe

•  Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für autonome Geräte

•  Einführung eines Digitalbonus Agrar (Förderung 
der digitalen Kompetenzen/Unterstützung beim 
Ankauf von Software)

•  Optimierung der Weiterentwicklung des Master-
plans Ländlicher Raum u.a. durch Erarbeitung ei-
nes Aktionsplans, der alle drei Jahre evaluiert wird

•  Erleichterungen bei der Gründung von gemein-
nützigen Mobilitätslösungen

•  Sicherstellung der veterinärmedizinischen Versor-
gung mit Landtierärztinnen und -ärzten

•  Entwickeln und Fördern des Konzepts „Bauern-
hof als Zentrum der Dörfer“, insbesondere die 
Möglichkeit von Kinder- bzw. Nachmittagsbe-
treuung von Schulkindern auf dem Bauernhof, 
Altenpflege, Nachhilfe

•  Ausbau von Green Care 

•  Heimische Wälder als wesentlicher Wirtschafts-
faktor:

o  Stärkung der aktiven, nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung (klimafitter Wald) unter Berück-
sichtigung der CO2-Speicherfähigkeit und 
Multifunktionalität der heimischen Wälder als 
wesentlicher Wirtschaftsfaktor zur Sicherstel-
lung der Schutz-, Erholungs-, Wirtschafts- und 
Wohlfahrtsfunktion

o  Vollständige Umsetzung des „Aktionspro-
gramms Schutzwald“ bis 2024

o  Unterstützung bei standortgemäßer und klima-
fitter Wiederaufforstung und Pflege nach wet-
ter- und klimabedingten Kalamitäten

o  Österreich (international) als Forstland positio-
nieren

•  Ausbau eines Biotop-Verbund-Systems, Retenti-
onsräume (in Zusammenarbeit mit den Ländern)

•  Rasche standortgemäße Wiederbewaldung von 
geschädigten Schutzwäldern und gezielte Auffor-
stung von Hochlagen zur Erhöhung des Wasser-
rückhaltevermögens und der Lawinenschutzwir-
kung und zur Verminderung der Bodenerosion

•  Naturwaldreservatenetz ausbauen und über Ver-
tragsnaturschutz sichern

•  Fördermaßnahmen zur Umsetzung von Natura 
2000 

•  Umsetzung der Mariazeller Erklärung, um insbe-
sondere ausgeglichene wald- und wildökologi-
sche Verhältnisse zu schaffen

•  Stufenweiser Ausstieg aus der Verwendung blei-
haltiger Munition gemäß der REACH-Verord-
nung 

•  Forst-Förderungen auf Auswirkungen/An-
passung Klimawandel ausrichten, um Wald 
klimafitter zu machen

•  Weiterführung der Unterstützung bei Schäden 
durch Klimawandel (Dürre, Stürme)

•  Beibehaltung der Maßnahmen zur Errichtung 
von Nasslagern für Schadholz

•  Forcierung von Holzbau, insbesondere Bundes-
gebäude (z.B. Schulen) verstärkt aus Holz errich-
ten

•  Unterstützung der Ausweitung der europäischen 
Waldkonvention in Richtung östlicher Nachbar-
staaten

Die Digitalisierung steigert die  
Ressourceneffizienz und verbessert  
den Umweltschutz

Weiterentwicklung und Umsetzung  
des Masterplans Ländlicher Raum zur  
Stärkung der lokalen und regionalen 
EntwicklungForstwirtschaft


